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38/BI "Ergänzung in der Straßenverkehrsordnung von 1960 - Aufnahme der mo-

bilen aufsuchenden Familienarbeit im Auftrag von Behörden" 
 
 
Zu der im Betreff genannten Bürgerinitiative 38/BI übermittelt das Bundeskanzleramt 

folgende Stellungnahme: 

 

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die mobile aufsuchende Familienarbeit eine An-

gelegenheit der Kinder- und Jugendhilfe ist. Aufgrund der Bestimmungen des Art. 12 

B-VG ist in Angelegenheiten der Kinder- und Jugendhilfe der Bund für die Grundsatz-

gesetzgebung zuständig, die Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung sind den 

Ländern vorbehalten.  

 

Eine Umfrage bei den Ämtern der Landesregierungen hat ergeben, dass die gegen-

ständliche Initiative bisher nicht bekannt war. Es besteht auch kein Bedarf nach einer 

derartigen Ausnahmeregelung, da es MitarbeiterInnen der mobilen aufsuchenden 

Familienarbeit im städtischen Bereich möglich und zumutbar ist, öffentliche Verkehrs-

mittel zu benutzen. 

 

Auch aus ökologischen Gründen ist die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel anstelle 

des privaten PKWs zu bevorzugen. Im ländlichen Raum, der durch öffentliche Ver-
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kehrsmittel oft nicht gut erschlossen ist, bestehen ohnehin keine akuten Parkplatz-

probleme. 

 

Auch hinsichtlich der Bestellung und hinsichtlich der Arbeitsweise bestehen erheb-

liche Unterschiede zwischen dem Bereich der mobilen aufsuchenden Familienarbeit 

und dem Hauspflegekrankendienst, sodass eine Ergänzung der Regelungen der 

StVO nicht notwendig erscheint. 

 

Für die Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend: 
Dr. KLINGENBRUNNER 
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